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Beiträgen massgebend sind, verwehrt,
diese später als fünf Jahre nach Ablauf
des Kalenderjahres, für welches sie
geschuldet sind, noch zu erbringen.

Ergeben sich aber Beitragslücken
dadurch, dass der Arbeitgeber die Beiträge
der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat,
so wirkt sich dies für die Betroffenen
nicht nachteilig aus, vorausgesetzt, sie

können nachweisen, dass sie in der
fraglichen Zeit gearbeitet haben und dass ihre
Arbeitgeberin oder ihr Arbeitgeber die

AHV-Beiträge von ihrem Lohn abgezogen
hat. Gelingt dieser Beweis, werden die

entsprechenden Einkommen in das

individuelle Konto eingetragen. Die Gutschrift

erfolgt selbst dann, wenn die Ausgleichskasse

die Beiträge bei der damaligen
Arbeitgeberin, beim damaligen Arbeitgeber
nicht mehr einfordern kann.

Sie müssen nun den Beweis erbringen,
dass Ihr damaliger Arbeitgeber die AHV-

Beiträge tatsächlich vom Lohn abgezogen

hat. Diesen Beweis können Sie mit¬

tels Lohnabrechnungen, auf denen die

Abzüge ersichtlich sind, oder auch mit
Bankauszügen, Arbeitszeugnissen usw.
erbringen. Je mehr Unterlagen Sie

vorzeigen können, die den Schluss zulassen,

dass Sie in den fraglichen Jahren
gearbeitet haben und Ihr Arbeitgeber die

AHV-Beiträge vom Lohn abgezogen hat,
umso besser sind die Chancen, dass Sie

den geforderten Beweis erbringen können.

Können Sie den Nachweis nicht
erbringen, so dürfen Ihnen die

entsprechenden Einkommen nicht in Ihr
individuelles Konto eingetragen werden.

Personen, die viele und kurze
Arbeitseinsätze bei verschiedenen Arbeitgebern
leisten, müssen besonders auf eine
lückenlose Beitragsabrechnung achten.
Dasselbe gilt für Studierende während

der Studienjahre oder für Personen, die

längere Zeit im Ausland verbringen.
Um zu prüfen, ob Beitragslücken

bestehen, ist es ratsam, frühzeitig und
regelmässig zu überprüfen, ob der Arbeitgeber

korrekt abgerechnet hat. Dazu
kann man bei der Ausgleichskasse einen

Auszug aus dem individuellen Konto

verlangen. Auf dem individuellen Konto
werden alle Einkommen, Beitragszeiten
sowie Betreuungsgutschriften
aufgezeichnet, die als Grundlage für die
Berechnung einer Alters-, Hinterlassenen-
oder Invalidenrente dienen. War man bei
verschiedenen Arbeitgebern tätig, sind
meist mehrere Konten bei verschiedenen
Kassen vorhanden. Diese können gesammelt

mit einem sogenannten Konten-
zusammenruf angefordert werden.

Der AHV-Ratgeber erscheint in jeder zweiten Ausgabe der Zeitlupe. Bitte legen Sie Kopien von

Korrespondenzen und Entscheiden bei, und geben Sie Mail- und Postadresse an. Wir beantworten Fragen

in der Regel schriftlich: Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 2199,8027Zürich. Auskünfte zu AHV/EL gibt es

auch bei den kantonalen Pro-Senectute-Organisationen. Telefonnummern vorne in diesem Heft.

Inserat

Ausgezeichnete Lage, ohne

Fluglärm, 3 Autominuten zum

Euroairport Basel-Mulhouse.

10 min. zu Fuss ins Zentrum von
Blotzheim. La Caravelle ist

angegliedert an das 4-Sterne Airport
Club Hotel, dessen hervorragende

Küche auch für das Wohl der

Residenz-Bewohner besorgt ist.

Alle Wohnungen sind möbliert
und rollstuhlgängig und haben

direkten Zugang zum eigenen
Balkon oder Gartensitzplatz.

Mietpreise pro Monat
1 Zi-Wohnung, 31 m2: ab 1070

2 Zi-Wohnung, 42 m2: ab 1450

3 Zi-Wohnung, 60 m2: ab 1900

Im Preis inbegriffen: Nebenkosten

& kleine Reparaturen,
monatliche Reinigung, Strom,

TV, WiFi, Zvieri, Wellness, Fitness,

Hallenbad, Shuttle-Service

Zuschläge pro Monat: 1 Zusatzperson

pro Wohnung: 280

2-Gang-Mittagsmenü: 400

(inkl. Wasser & 1 Glas Wein)

Residenz La Caravelle, 3 rue de

l'industrie, F-68730 Blotzheim

www.residences-caravelle.ch

Kontakt / Besichtigung:

Christoph Layer

Bärenweg 4, CH-4153 Reinach

Tel. +41 (0)79 935 96 20

info@clayer.ch

La ^Caravelle
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Neue, möblierte 1-, 2- und 3-Zimmer Mietwohnungen
inkl. super Serviceleistungen. Im elsässischen Blotzheim,
Nähe Basel und Flughafen - zu sensationellen Preisen!
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